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Fünf und Zwanzigſter Jahrgang.
2. Quartal. Sonnabend den 10. Mai 1851. Stück 12.
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Bekanntmachungen.
Der Neubau des Pfarrhauſes zu Oberthau ſoll im Wege der Minuslicitation in Entrepriſe gegeben werden. Es

den 16. d. Mts. früh 10 Uhr,
im hieſigen landräthlichen Büreau Termin anberaumt, zu welchem ſich Unternehmungsluſtige einfinden wollen.

Anſchlag und Licitationsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, der erſtere kann aber auch ſchon vorher
während der gewöhnlichen Dienſtſtunden in der landräthlichen Regiſtratur eingeſehen werden.

iſt hierzu auf

Merſeburg, den 1. Mai 1851. Der Königl. Landrath Weidlich.

Am 1 1.
S

Merſeburg, den 5. Mai 1851.
findet für die Landwehrleute der 3. Compagnie bei Lützen Schießübung Statt.

Der Königl. Landrath Weidlich.

Zur Aufklärung in der Unionsfrage.
Die von mir auf gegebenen Anlaß in Nr. 34. d. Bl.

veröffentlichten Bedenken wegen der mangelnden Garantie
für das lutheriſche Bekenntniß in S. 1. der neuen Gemeinde-
ordnung haben in Nr. 35. drei unter einander zuſammen-
hängende Artikel hervorgerufen welche das Verhältniß der
hieſigen Gemeinden insbeſondere der St. Maximigemeinde
zur Union, zum Gegenſtande haben. Bei dem Widerſtreit,
in welchem das Reſultat dieſer Darlegungen mit den von
mir gegebenen ſteht, halte ich mich zu einer Erwiderung ver-
pflichtet, und das um ſo mehr, als es ſich darum handelt,
unſre Gemeinde vor einer möglichen Verwirrung ihres Be
kenntnißſtandes zu bewahren.

Der erſte von dem hochwürdigen Herrn Stifts Super-
intendenten und Conſiſtorialrath Frobenius unterzeichnete
Artikel mit der Ueberſchrift: „Zur Orientirung gewährt
einen dankenswerthen Ueberblick über den geſchichtlichen Gang
der hieſigen Unionsbeſtrebungeu, an deſſen Schluſſe es heißt:
„Nach dieſer actenmäßigen Darſtellung des hiſtoriſchen Ver
laufs kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Union
und der Ausdruck derſelben, der Unionsritus beim h. Abend-
mahl den hieſigen Gemeinden inſonderheit der Gemeinde
St. Maximi, in keiner Weiße von Außen her aufgedrungen,
ſondern von derſelben mit vollem und klarem Bewußtſein
angenommen worden iſt, und in ihr, wie in allen Gemein-
den hieſiger Stadt, zu Recht beſteht. Es iſt aber die
Frage, ob dieſer letztere Schluß gezogen werden kann ich
muß die Richtigkeit deſſelben beſtreiten und zwar aus fol
genden Gründen

1) würde, um die Rechtsbeſtändigkeit der Union behaup
ten zu können, eine öffentliche Urkunde erforderlich ſein, in
welcher die Gemeinde ſelbſt ihren Beitritt zur Union bezeugt
hätte ein ſolches Document iſt aber nicht vorhanden un-
term 13. 12. 1850 machte mir mein Herr Kollege die Mit
theilung daß dergl. Acten ſeines Wiſſens nicht vorhanden
ſeien, wie denn auch das Actenregiſter keine nachweiſe,“ und

—2

auf meine desfallſige Anfrage an den hochwürdigen Herrn
Ephorus erhielt ich noch an demſelben Tage zur Antwort:
„daß die einſchlagenden Notizen in verſchiedenen Actenſtücken
zerſtreut ſeien, die er mir in ſeiner Wohnung vorzulegen
bereit ſei.“ Wäre nun die Einführung des Unionsritus in
Folge des von 40 50 Mitgliedern verſchiedener Gemeinden
unterzeichneten Antrages wirklich das einmüthige Verlangen
der Gemeinde geweſen, ſo würde ſie auch gewiß darauf be
dacht geweſen ſein, dies Werk durch eine urkundliche Erklä-
rung auch für ihre Nachkommen zu ſichern bloße „Notizen“
aber können keine rechtliche Geltung beanſpruchen.

2) die Annahme der Rechtsbeſtändigkeit der Union be
ruht auf den einſeitigen Berichten der Geiſtlichen an die
Kirchenbehörde. Es können aber die Unionsberichte aus da
maliger Zeit aus dem Grunde nicht für unpartheiiſch gelten,
weil der damals in der Kirche herrſchende Rationalismus
als entſchiedener Feind des lutheriſchen Bekenntniſſes bei der
Union ein Jntereſſe hatte er hoffte, dadurch von der Lehr
autorität der Bekenntnißſchriften loszukommen, an welche
die Geiſtlichen durch ihren Amtseid gebunden ſind. Dieſes
Intereſſe aber hatten die Gemeinden nicht; ihnen mußte
vielmehr gar ſehr an der Aufrechthaltung des Bekenntniſſes
gelegen ſein, worin ihnen reines Wort und Sacrament und
ihre wichtigſten und heiligſten Rechte verbürgt wurden darum
erhob ſich auch von Anfang in den Gemeinden Widerſpruch
gegen die Einführung der Union, und manche, die Anfangs
ſich der Annahme geweigert hatten, ließen ſich dann erſt dazu

„„vermögen,“ als durch die Einflüſſe des herrſchenden
Zeitgeiſtes das confeſſionelle Bewußtſein in ihnen fo ge-ſchwächt worden war, daß ſie den hohen Werth ihres Je-

kenntniſſes nicht mehr verſtehen konnten. Daß man aber
auf Seiten der Geiſtlichen, trotz der offiziellen Verſicherungen
des Gegentheils, die Union thatſächlich als ein Aufgeben des
Bekenntniſſes anſah, geht hervor aus der veränderten Stel-
lung, welche der Rationalismus „dem confeſſionellen Be
wußtſein der Gemeinden“ gegenüber einnahm. Es heißt in



164 Jden vorliegenden actenmäßigen Mittheilungen des Herrn
Ephorus: „das confeſſionelle Bewußtſein der Gemeinden
ſei in jeder Weiſe „geſchont“ worden; in dieſem Ausdruck
liegt die Andeutung daß ſich der Ratiönalismus nun nicht
mehr blos als geduldet, ſondern als gleich ja alleinbe
rechtigt in der Kirche anſah. Der fremde Eindringling und
Emporkömmling, der früher die chriſtliche Toleranz für ſich
in Anſpruch genommen hatte, fing nun an, ſelbſt den tole
ranten Herrn gegen den rechtmäßigen Beſitzer des Hauſes zu
ſpielen, als er durch die Berufung auf die Union ſeinen fae-
tiſchen Beſitz mit einem Schein des Rechten umgeben konnte;
das lutheriſche Bekenntniß wurde nur noch in einem Winkel
aus Gnaden geduldet. Es erhellt hieraus, wie wenig auf
die im eigenen, rationaliſtiſchen Partheiintereſſe verfaßten
Unionsberichte aus damaliger Zeit überhaupt zu geben iſt.

3) liegt dem Bericht des verſtorbenen Seniors vom 1.
Juli 1830, inſonderheit die Rechtsbeſtändigkeit der Union in
der St. Marimi- Gemeinde gegründet wird, eine eigne Ver
wechſelung der Begriffe zum Grunde unter dem 16. Mai
1820 zeigt er an, „daß neben der Feier des h. Abendmahls
nach unirtem Ritus, das heißt mit Anwendung von
Semmelbrod für die, welche es wünſchten, noch die Feier
nach altherkömmlichen, lutheriſchen Ritus, das heißt mit An
wendung von Oblaten oder Hoſtien Statt finde, weil jene
Gemeindeglieder ſich an das Brodbrechen nicht gewöhnen
konnten.“ Hier iſt die richtige Beſtimmung des Unionsritus,
der nicht darin beſteht, daß Hoſtien gebrochen werden,
ſondern daß Semmelbrod gebrochen wird, wie auch noch
die Königl. Kabinetsordre vom J. 1830 „das Brod brechen
für das Zeichen des Beitritts zur Union erklärt.“ Darum
waren auch jene proteſtirenden Gemeindeglieder nicht gegen
die Handlung des Brechens, ſondern gegen den Gebrauch
des Brodes als des herkömmlichen Zeichens der reformirten
Lehre, und verlangten die Beibehaltung der Hoſtie, die
in ihrer feinen ätheriſchen Subſtanz die unſichtbare Gegen-
wart des verklärten Leibes unſres Herrn Jeſu Chriſti ver-
ſinnlicht. Nun aber heißt es in dem ſpäteren Bericht vom
4. Juli 1830, daß, nachdem ſtatt des Semmelbrodes zu
ſammengebackene Hoſtien zu gebrauchen verſtattet worden,
„der Unjonsritus nunmehr als der alleinige, ohne Wechſel
mit dem früheren lutheriſchen in der Kirche St. Maximi
eingeführt ſei.“ Die Sache verhält ſich vielmehr ſo, daß
die Gemeinde, in Folge der Jubelfeier der Augsburgiſchen
Confeſſion am 25. Juni 1830, wobei ſie ſich aufs Neue zu
jenem herrlichen Grundbekenntniß der lutheriſchen Kirche be
kannte, deſſen 10. Artikel lautet: „Vom Abendmahl des
Herrn wird alſo gelehrt, daß wahrer Leib und Blut Chriſti
wahrhaftig unter der Geſtalt des Brods und Weins im
Abendmahl gegenwärtig ſei und da ausgetheilt und genom-

men werde; deshalb wird auch die Gegenlehre verworfen,“
den reformirten Unionsritus ganz wieder fallen ließ, und
fortan ohne Wechſel das h. Abendmahl nach dem lutheriſchen
Ritus mit Anwendung von Hoſtien zu feiern ſich entſchloß,
nur mit dem Unterſchiede, daß man ſtatt einfacher, zuſam
mengebackener Hoſtien ſich bediente, was für das luthe
riſche Bewußtſein völlig unanſtößig iſt. Da nun die Ge
meinde hiernach ſich wieder feierlich zur lutheriſchen Kirche
bekannt hat, ſo kann nicht zugegeben werden, daß die Union
in ihr noch thatſächlich und zu Recht beſtehe, oder daß ſie
„der unirten Kirche angehöre denn die in der Agende vor-
geſchriebene Spendeformel darf nicht zum Unionsritus ge
rechnet werden, da die Agendenſache eine Sache für ſich iſt,
die mit der Union in keinem weſentlichen Zuſammenhange
ſteht, wie denn die Königl. Kabinetsordre vom 28. Februar

1834 es für „eine irrige Meinung erklärt, daß an der Ein-
führung der erneuerten Agende nothwendig auch der Beitritt
zur Union geknüpft ſei, oder indirect durch ſie bewirkt werde.

(Schluß folgt.

Bei der am A4. d. M., Vormittags 11 Uhr, in der hie-
ſigen Domkirche ſtattgefundenen Wahl der 4 Mitglieder für
den Gemeinderath erhielten abſolute Stimmenmehrheit die
Herren Regierungs und Baurath Ritter, Oberlehrer
Thielemann, Drechslermeiſter Lange, Regierungs Se-
eretair Stein, und wurden demnach als Mitglieder des
Gemeinde Kirchenraths proclamirt.

Jn der Altenburger Kirche war die Wahl an demſelben
Tage angeſetzt, wurde aber nicht abgehalten, weil in einer
Vorverſammlung den Abend vorher die Sache. von den Ge-
meinde- Mitgliedern entſchieden abgelehnt worden war.

Auch von der Neumarkts- Gemeinde ſoll dem Vernehmen
nach eine Ablehnung erfolgt ſein.

Man ſuche überhaupt mehr das Lob der Beſcheidenhiet,
als der Höflichkeit. Die Beſcheidenheit richtet ſich genau
nach dem Verdienſte, das ſie vor ſich hat, ſie giebt jedem,
was jedem gebühret. Aber die ſchlaue Höflichkeit giebt al
len Alles, um von allen Alles wieder zu erhalten.
Unſere Alten kannten das Ding nicht, was wir Höflichkeit
nennen. Jhre Urbanität iſt von ihr eben ſo weit, als von
der Grobheit entfernt. Der Neidiſche, der Hämiſche, der
Rangſüchtige, der Verhetzer iſt der wahre Grobe, er mag
ſich noch ſo höflich ausdrücken. Leſſing.
G 2e““e“ e““’“ e ÖeeÖeeÖeÖeeeeree

Am 3. Sonntag nach Oſtern predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. Herr Adj. Weiß; Nachm. Herr

Diac. Simon.
Einführung des Gemeine-Kirchenrathes.

Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach; Nachm. Herr Diac.
Hartung. Beichte halb acht Uhr.

Abends 7 Uhr Bibelſtunde in der Bürgerſchule, Herr Diac. Hartung
Nach der Vormittagspredigt Beichte und Abendmahl, gehalten vom Herrn

Diaconus Hartung.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.

Früh halb 10 Uhr Beichte und nach dem Gottesdienſte heiliges Abendmahl
Anmeldung.

Altenburger Kirche: Herr Paſtor Braune.

Bekanntmachungen.
Königl. Kreis -Gerichts-Commiſſion Lützen,

J. Bezirks.
Nothwendige Subhaſtation.

Das zu dem Nachlaſſe des Schuhmachermeiſters Karl
Heinrich Keller gehörige, in Teuditz auf Ritterguts Grund
und Boden belegene, Nr. 60. des Hypothekenbuchs über ge-
ſchloſſene Grundſtücke von Teuditz eingetragene Haus mit
Garten ohne Gemeinderecht, zuſammen abgeſchätzt auf 340
Thlr., ſoll auf

den 27. Mai 1851, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Taxe und Hypothekenſchein liegen in unſerer Regiſtratur
zur Einſicht bereit und werden zugleich alle unbekannte Gläu-
biger des Erblaſſers, über deſſen Vermögen der Coneurs er
öffnet worden, aufgefordert, ihre Anſprüche bis zu dem ge
dachten Termine bei Vermeidung der Präcluſion anzumelden.

Lützen, den 12. Februar 1851.
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Bekanntmachung. Es wird ihierdurch zur öffent
lichen Kenntniß gebracht, daß dem Privat Secretair Guſtav
Eduard Hootz die Stelle eines Stadt Hauptkaſſen Aſſiſten
ten übertragen worden iſt.

Merſeburg, den 8. Mai 1851.
Der Magiſtrat.

Nothwendige Subhaſtation,
Königl. Kreisgerichts-Commiſſion Lützen,

I. Bezirks.
Das dem Lohgerbermeiſter Carl Wilhelm Stein hier

gehörige, vor dem Hospitalthore hier gelegene und Nr. 183.
des Hypothekenbuchs von Lützen verzeichnete Wohnhaus nebſt
r abgeſchätzt rein auf 384 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf.,
oll auwen 2. September 1851, Vormittags 11 Uhr,

an hieſiger Gerichtsſtelle meiſtbietend verkauft werden.
Taxe und Hypothekenſchein liegen in unſerer Regiſtratur

zur Einſicht offen.

Guts verkauf.
Am 18. Mai 1851, Nachmittags 3 Uhr, beabſichtige

ich mein zu Kötzſchau belegenes Haus nebſt Scheune und
Stallungen, alles im beſten Zuſtande, wozu 7 Gemeinde-
kabeln und Gemeinde-Nutzungen gehören, wie auch 18 Mor-
gen Feld in Kötzſchauer Flur, welches jetzt ſeparirt wird,
desgleichen 16 Morgen Feld in Rampitzer Flur, ebenfalls
ſeparirt, zu verkaufen. Es können 400 Thlr. auf dem Gute
ſtehen bleiben und kann daſſelbe auch ſchon früher verkauft
werden. Die Bedingungen können vorher und auch im
Termine bei mir eingeſehen werden.

Carl Runckwitz.
Auf den 19. Mai e., Vormittags 10 Uhr, ſoll in Klein-

görſchen in der daſigen Schenke der Neubau einer Schul-
cheune verlicitirt werden. Riß und Anſchlag liegen beim
Ortsrichter Renker zur Einſicht.

Blaue harte Bruchſteine und Pflaſterſteine,
ſo wie Grenzſteine zur Separation, ſind zu verkaufen
auf dem Schirnhügel bei Joh. Gottfr. Degen in
Löſau bei Weißenfels.

Die auf
an der Meuſchauer Schleuße findet erſt Sonntag den
11. Mai, Vormittags zwiſchen 8——-9 Uhr ſtatt.

Der Schleußenwärter Tänzer.

Bekanntmachung. Meinen Freunden und Be-
kannten mache ich hierdurch die ganz ergebene Anzeige, daß
am nächſten Sonnabend, als den 10. d. Mts., mein Som-
merlokal im früher Hädler- jetzt Oekonom Köckſchen Hauſe
in der Breiteſtraße eröffnet und die im Garten neu ange-
legte Kegelbahn eingeweiht werden ſoltk.

Jch bitte um zahlreichen Zuſpruch und erlaube mir zu
bemerken, daß ich von obengenanntem Tage ab die Schenk-
wirthſchaft von Nachmittags 3 Uhr ab im genannten Lo
kale betreiben werde. Der Eingang in das Lokal iſt von
der Breiteſtraße aus.

Merſeburg, den 8. Mai 1851.
Wenige, Schenkwirth.

F. IJch habe den Unterricht in weiblichen Arbeiten
bereits wieder begonnen und bitte deshalb die geehrten El-
tern um geneigte Anmeldungen.

Linna Wächter,
im Hauſe des Herrn Oeconom Ortmann, ſchmale Gaſſe,

den 10. Mai angeſetzte Gras Verpachtung

.eeeeeeeeeekhkhl 737)-2-mm Z.

Zwei fette Schweine, ſo wie eine fette Kuh
ſtehen zum Verkauf auf dem Rittergute Tragart bei
Merſeburg.

Jm Jntereſſe der keidenden Menſchheit bin ich am 19.
Mai e. in Halle im Thüringer Bahnhofe beſonders für
Schielende, denen das Auge ſofort ſchmerzlos gerade
geſtellt wird, ohne daß der Kranke in ſeiner Beſchäftigung
behindert iſt, für Stotternde, Gehör- und Augen-
kranke, am krummen Knie, Klumpffüßen, Ha-
ſenſchaarte, Gewüchſen, Gicht 2e. Leidende zu
ſprechen. Uebrigens ſtets Hainſtr. Nr. 31. zu Leipzig an
zutreffen. Zähne werden durch ein unſchädliches Mittel
ſchmerzlos ausgezogen, plombirt und eingefetzt.

A. Bergmann,
Preuß. pract. Arzt 2c. zu Leipzig.

Täglich ſehr ſchönen friſchen Maitrank, die Flaſche
74 Sgr., empfiehlt L. A. Weddy.

Rothen Maitrank, à Flaſche 410 Sgr., weißen Mai
trank, à Flaſche 73 Sgr., empfiehlt

F. L. Schulze, Domplatz.
Handlungs- Anzeige.

Mein Lager von Zuckern iſt auf's reichhaltigſte aſſortirt
und verkaufe ich f. Melis in Broden à Pfd. 4 Sgr. 9 Pf.,
(einzeln à Pfd. 5 Sgr.,) Raffinade in Broden à Pfd. 5Sgr.,
f. Raffinade à Pfd. 5 Sgr. 3 Pf., Reis à Pfd. 2 Sgr.,
(für 1 Thlr. 17 Pfd.,) Caroliner Reis à Pfd. 2 Sgr. 6 Pf.,
beſten CEaroliner Tafelreis à Pfd. 3 Sgr., Graupen, Erfurter,
à Pfd. 1 Sgr. 3 Pf., à Pfd. 1 Sgr. 6 Pf., geſchliffene
Graupen à Pfd. 2 Sgr., beſte f. geſchl. Graupen à Pfd.
2 Sgr. 6 Pf., Gries à Pfd. 2 Sgr. 6 Pf., gebackne Pflau
men à Pfd. 2 Sgr., (für 1 Thlr. 47 Pfd.

A. F. Kühne, Entenplan.
Meinen anerkannt delicat ſchmeckenden

gebr. Java und Cheribon-Caffe
verkaufe ich à Pfd. 10 Sgr. eine zweite Sorte à Pfd.
9 Sgr. rohe Eaffés, kräftig und reinſchmeckend, à Pfd.
7 Sgr., à Pfd. 7 Sgr. 6 Pf., à Pfd. 8 Sgr. und 9 Sgr.

A. F. Kühne, Entenplan.
rGERMANII.

HagelVerſicherungs Geſellſchaft
u Berlin.

Dieſe in zwei Abtheilungen, für Feldfrüchte und
für Garten Produkte jeder Art, ſo wie Fenſter-
ſcheiben, beſtehende Geſellſchaft verſichert auch in dieſem
Jahre zu billigen Prämienſätzen ich empfehle dieſelbe daher
dem landwirthſchaftlichen Publikum zur gefälligen Benutzung.

Statuten und die nöthigen Verſicherungs Formulare
werden unentgeldlich ausgegeben.

Merſeburg, im Monat Mai 1851.
Albert Dietzſchold,

Agent der Giermania.
Hagel-Aſſekuranz.

Daß ich auch dieſes Jahr Verficherungen gegen Hagel-
ſchaden für die neue Berliner Hagel- Aſſekuranz Geſellſchaft
übernehme, zeige ich hierdurch ergebenſt an.

Merſeburg, den 9. April 1851.Kiefelbach, Königl. Lotterie Einnehmer.
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Pierzehnter Kechenſchaſts-Sericht

Berliniſchen LebensVerſicherungs Geſellſchaft.
Die jährliche General Verſammlung der Actiongirs der Berliniſchen Lebens-Verſicherungs- Geſellſchaft iſt am

26. April d. J. abgehalten, und es ſind in derſelben nachſtehende Ergebniſſe ihres vorigjährigen Geſchäfts zur allgemeinen

Kenntniß gebracht. d egſotntenmäftge und revidirte Jahres Abſchluß pro 1850 zeigte ein beharrliches und gutes Fortſchreiten der

Geſellſchaft. Die Todesfälle waren der Zahl nach geringer, dem Betrage nach größer als die Durchſchnitts Summe pro
Kopf erwarten ließ dieſe Differenz wird indeſſen durch den zu dergleichen Zwecken gebildeten Extra Reſerve Fonds aus-
geglichen. Sie ſind daher auch ohne nachtheilige Folgen für die dereinſtige Dividende pro 1850, welche ſich mindeſtens
auf der bisherigen Höhe zu erhalten verſpricht.

Das vorige Jahr lieferte alſo ein dankenswerthes, günſtiges Reſultat.
Zur Verſicherung meldeten ſich in demſelben 634 Perſonen mit 693,400 Thalern, wovon 142 Anträge mit

150,400 Thalern zurückgewieſen wurden.
Aus der Geſellſchaft ſchieden aus: 125 Perſonen mit 146,400 Thalern.
Sterbefälle ereigneten ſich 149 mit 203,500 Thalern.
Der Schluß des Jahres 1850 zeigte

6796 Perſonen mit der verſicherten Summe von Sieben Millionen 952,700 Thalern.
Der Geſammt Fonds beträgt 2,421,342 Thaler 18 Sgr. 4 Pf. und enthält eine Geſammt-Reſerve von

1,133,395 Thalern 5 Sgr. 6 Pf.
Die Geſellſchaft hat keinen Verluſt an Kapital und Zinſen zu erleiden gehabt. Die bevorſtehende Vertheilung

des Ueberſchuſſes des Jahres 1846 gewährt den während deſſelben bei der Geſellſchaft auf Lebenszeit verſichert geweſenen Per
ſonen von den in dieſer Friſt von ihnen bezahlten Prämien eine Dividende von 147 Prozent, die den Statuten zufolge
von ihren künftigen Prämien-Zahlungen in Abzug gebracht wird.

Die verfloſſenen vier Monate dieſes Jahres bewähren den gewohnten Fortſchritt der Anſtalt und zeigen keine be
ſondere Veränderung in den Anmeldungen, Aufnahmen, Ausſcheidungen und Todesfällen.

Wenn nun gleich das bisherige, die Errichtung anderer Lebens -Verſicherungs Geſellſchaften innerhalb der Preu-
ßiſchen Staaten ausſchließende Privilegium mit dieſem Jahre abläuft, ſo dürfen wir doch, mit Hinblick auf das, beſonders
in unſerm-engern Vaterlande, uns bis jetzt zu Theil gewordene Vertrauen des Publiktms, auf dem bisher von uns ver-
folgten Wege der Solidität und Loyalität, die gegenwärtige günſtige Stellung unſerer Geſellſchaft und ihr ferneres Fort-

ſchreiten für geſichert erachten. eBerlin, den 3. Mai 1851.
irection der Perliniſchen Lebens Verſichernngs- Geſellſchaft.

E. Baudouin. C. W. Broſe. M. Magnus. F. Lütcke. Directoren.
Lobeck, General Agent.

Vorſtehenden Rechenſchafts Bericht bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, mit dem ergebenen Bemerken,
daß Geſchäfts Programme bei mir unentgeldlich ausgegeben werden.

C. W. Klingebeil,Merſeburg, den 8. Mai 1851.
Agent der Berliniſchen Lebens-Verſicherungs- Geſellſchaft.

Jeder Fiſchfang in den jetzt verpachteten Knapendorfer
Schachtlöchern wird hiermit nochmals nachdrücklich verboten.

Die Gemeinde Knapendorf.

Fahrt nach Leipzig
zum Bußtag den 14. Mai.

Abfahrt von hier t 4 Uhr; von Leipzig nachdem Theater Abends 11 Uhr. Anmeldungen können bei
C. Schneider, Johannisgaſſe Nr. 30., gemacht werden.

Concert Anzeige.
Sonntag den 11. Mai, Nachmittags 3 Uhr, Eoncert

auf dem Feldſchlößchen, gegeben vom Muſikchor des Hoch
löblichen 12. Huſgren-Regiments. H. Sußmann.

Als Glaſermeiſter empfiehlt ſich und bittet um geneigtes

Wohlwollen Wilhelm Fauſer,
wohnhaft auf dem Dom Nr. 243.

Concert- Anzeige.

Saale. Anfang 3 Uhr. Braun.
Zum Tanzvergnügen,

Sonntag den 11. Mai, mit Hornmuſik,
ladet ergebenſt ein Weller in Löpitz.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.

n m

e

e

t

e

d

d

S

9

Sonntag den 11. Mai Concert auf der
Funkenburg; bei ungunſtiger Witterung im
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